Vereinbarung zur Qualitätssicherung in der Arbeit 
der Integrationshelfer und –helferinnen

Abgeschlossen zwischen der
Förderschule 

…


(nachfolgend Schule genannt)


und dem

Betreuungsverein …

(nachfolgend Träger genannt)

Präambel

Diese Vereinbarung wird geschlossen mit dem gemeinsamen Ziel, die Zusammenarbeit zwischen  Integrationshelfern und – helferinnen außerschulischer Organisationen und der Förderschule… zu verbessern und gemeinsame Grundsätze festzuhalten.

Die Arbeit der Integrationshelfer und – helferinnen ermöglicht den Schulbesuch der Schülerinnen und Schüler. In diesem Sinne dient sie der schulischen Integration und Förderung der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler.

Vereinbarung

Die Förderschule… und der Träger verpflichten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Einhaltung der nachfolgenden Vereinbarungen. Die Integrationshelfer und – helferinnen und Erziehungsberechtigten erhalten jeweils eine Ausfertigung dieser Vereinbarung

Aufnahme der Tätigkeit an der Schule

Alle Integrationshelfer und – helferinnen stellen sich an ihrem ersten Arbeitstag bei der Schulleitung vor.

Einführungsgespräch

In Einführungsgesprächen durch das Klassenteam, bestehend aus den pädagogischen, therapeutischen und pflegerischen Fachkräften, werden sie über die Besonderheiten der Schülerinnen und Schüler informiert, damit sie angemessen sowohl mit den zu betreuenden Schülerinnen und Schülern als auch deren Mitschülerinnen und Mitschülern umzugehen lernen. Die Verantwortung für die Durchführung obliegt der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer.

Reflexionsgespräch

Nach 3-4 Wochen Arbeit an der Schule findet ein Gespräch zwischen Klassenteam, Integrationshelfer oder – helferin,  einem Vertreter des Trägers und gegebenenfalls den Eltern statt. Ziel des Gespräches ist die Reflexion der Zusammenarbeit. Alle genannten erhalten ein Protokoll des Gesprächs.

Weisungsbefugnis

Die Schulleitung übt das Hausrecht aus.

In Bezug auf das zu betreuende Kind und die Klassenregeln sind das Klassenteam und die Schulleitung im Sinne eines Fachvorgesetzten weisungsbefugt. Die Integrationshelfer und – helferinnen arbeiten nach deren Anleitung. Dienstvorgesetzter bleibt der Träger.

Verhalten

Bei Vorliegen einer Schulordnung gilt diese auch für die Integrationshelfer und – helferinnen. Bis dahin gilt insbesondere Folgendes:

Während der Unterrichtszeit verhalten sich die Integrationshelfer und – helferinnen so, dass der Unterricht nicht gestört wird. Die Klassenregeln sind einzuhalten und eigene Interessen zurückzustellen (z.B. keine Nebengespräche führen).

Das Schulgebäude ist rauchfreie Zone. Rauchen ist nur innerhalb der eigenen Pausen außerhalb des Schulgebäudes möglich (Raucherecke). In Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern ist das Rauchen grundsätzlich - auch außerhalb der Schule - untersagt.

Handys müssen in der Schule ausgeschaltet werden. Die Integrationshelfer und – helferinnen sind in den Pausen und in Notfällen jederzeit für die Träger über das Schultelefon erreichbar.

Pausen

Die Pausendauer richtet sich nach dem jeweils geltenden Arbeitszeitgesetz. Genommen werden die Pausen in Absprache mit dem Klassenteam.

Krankheit

Bei Krankheit informieren die Integrationshelfer und – helferinnen umgehend auch die Schule bis 8.00 Uhr.

Konflikte

Bei Konflikten zwischen Klassenteam und Integrationshelfer oder – helferin, die diese nicht selbst miteinander klären können, sind die jeweils Vorgesetzten hinzuzuziehen.

Gespräche auf Leitungsebene

Einmal jährlich findet ein Gespräch zwischen Schule und Trägern statt.

Diese Vereinbarung wurde von der Schulleitung und dem Träger gemeinsam erarbeitet und wird mit heutigem Tage freigegeben. 

…….., den ………..

Förderschule ……

Schulleitung:

…………………………..




…………………….
Pflegedienstleitung:

…………………………..




…………………….

